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     16.10.2023 

Freunde der Wirtschaftsjunioren Berlin e.V. – wer ist da eigentlich 

Mitglied? 

Liebe Mitglieder, 

wir möchten euch heute darüber informieren, dass sich nach der 

Neugründung der Wirtschaftsjunioren Berlin e.V. (WJB) Ende 2015 ein 

Fehler bei der Aufnahme neuer Mitglieder beim Freunde der 

Wirtschaftsjunioren Berlin e.V. (FWJB) eingeschlichen hat. 

So, wie alle ursprünglichen Mitglieder dem gemeinnützigen Verein 

weiterhin als Mitglieder erhalten blieben und per Beitrittserklärung zur 

Neugründung somit zwei Mitgliedschaften hatten bzw. haben, wurde es 

auch für Neu-Mitglieder ab 2016 gehandhabt. Alle neuen Mitglieder des 

WJB e.V. wurden automatisch dem FWJB Verein als Mitglied zugeteilt. 

Dies wurde aus dem Selbstverständnis heraus, dass beide Vereine 

unwiderruflich zusammengehören, sowohl von den Vorständen als auch 

aus der Geschäftsstelle an ihre jeweiligen Nachfolger und an die Neu-

Mitglieder kommuniziert. Bis Ende 2017 wurde das Einverständnis zur 

Aufnahme bei FWJB durch das Mitglied auf dem WJB Antragsformular 

angekreuzt. Dieser Passus ist aber im Zuge der DSGVO nicht mehr in das 

Antragsformular aufgenommen worden. Im Rahmen der geplanten 

Auflösung des Vereins Freunde der Wirtschaftsjunioren und sehr 

intensiver Auseinandersetzung mit der Satzung ist erst kürzlich 

aufgefallen, dass die Satzung einen schriftlichen Antrag zur Aufnahme 

vorsieht. Was bedeutet das rückwirkend betrachtet? 

1. Seit 2016 konnten sich Mitglieder bei FWJB Abstimmungen in der 

Mitgliederversammlung beteiligen, die zuvor keinen schriftlichen Antrag 

auf Mitgliedschaft bei FWJB gestellt haben/hatten, also per Satzung kein 

Mitglied waren. 

Soweit wir das feststellen konnten, hat dies für die seit 2016 gefassten 

Beschlüsse bei den FWJB Mitgliederversammlungen in Bezug auf 

Vorstandswahl, Budgetabstimmung, Entlastung etc. keine relevante 
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Auswirkung. Alle Beschlüsse wurden mit einer Ausnahme entweder 

einstimmig oder mit nur wenigen Enthaltungen und i.d.R. mit max. 1-3 

Nein-Stimmen getroffen und wären somit auch ohne die Stimmen der 

„Nicht-Mitglieder“ so beschlossen worden. Auf Wunsch stehen euch die 

Protokolle ab 2016 in der Geschäftsstelle zur Verfügung.  

2. Den Protokollen ist zu entnehmen, dass neue Mitglieder bei WJB als 

solche auch immer bei den FWJB Mitgliederversammlungen als Neu-

Mitglieder vorgestellt, nicht hinterfragt und ohne Einwände akzeptiert 

wurden. 

3. Die Wahl eines Vorstandes muss nicht zwingend aus 

Vereinsmitgliedern bestehen, außer die Satzung sieht dies explizit vor, 

siehe: https://www.vereinsrecht.de/faq-verein/?file=ZmFxLnBocD9pZF9zZz0zJmlkX3J1Yj03IzUw.  

Die Satzung des FWJB spricht von 4 Mitgliedern (also Personen) im 

Vorstand. Es gilt die Empfehlung, den WJB Vorstand in den FWJB 

Vorstand zu wählen. Dies wurde in den MVs immer in Einzel- oder einmal 

auch als En-bloc Wahl mit Mehrheit beschlossen. Auch hier gab es in den 

Abstimmungsergebnissen keine erkennbar grenzwertigen Entschei-

dungen. Somit sind die seit 2016 gewählten Vorstände von der 

beschriebenen Thematik nicht betroffen, unabhängig von ihrem 

Eintrittsdatum.  

Wie sieht das rechtlich aus? 

Die Rechtslage ist im Vereinsrecht leider kompliziert, da es an einer 

eindeutigen gesetzlichen Regelung fehlt. In Anbetracht der Tatsache, dass 

die Vorstände immer im Sinne des Vereins agiert haben, schlagen wir vor, 

dass es nicht erstes Zeil sein sollte, möglichst viel Rechtssicherheit in einer 

rechtlich so umstrittenen Materie zu finden und teure rechtliche 

Gutachten in Auftrag zu geben, sondern die Probleme pragmatisch 

abzuarbeiten.  

Was können wir nun tun? Um ab sofort korrekt zu agieren, werden wir 

allen heute aktiven Mitgliedern, die seit 2016 noch keinen offiziellen 

Antrag auf Mitgliedschaft beim FWJB Verein unterschrieben haben, die 

https://www.vereinsrecht.de/faq-verein/?file=ZmFxLnBocD9pZF9zZz0zJmlkX3J1Yj03IzUw
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Aufnahme in FWJB anbieten und der Form halber ein Antragsformular 

zukommen lassen.  

Die Mitgliedschaft im FWJB Verein ist kostenlos, solange man bei WJB 

seinen Jahresbeitrag leistet. Die Mitgliedschaft führt zu keinem Nachteil, 

im Gegenteil, es ermöglicht ein Stimmrecht in der 

Mitgliederversammlung der FWJB, und gestattet damit allen 

Mitgliedern, gemeinsam zu entscheiden, wie es mit dem 

gemeinnützigen Verein weitergeht. 

Die Antragsstellung ist nicht verpflichtend, jedoch erwünscht. Es sei 

darauf hingewiesen, dass Abweichungen zur WJB Mitgliederliste 

zukünftig einen erhöhten administrativen Aufwand erforderlich machen 

würden.  

Um diesem Thema möglichst viel Raum zu geben, haben wir uns 

entschieden, die beiden Mitgliederversammlungen in diesem Jahr zu 

trennen.  

Am 8. November 2023 findet ausschließlich die Ordentliche 

Mitgliederversammlung für WJB statt. Hier haben alle Ordentlichen 

Mitglieder ein Stimmrecht. Förder- Gastmitglieder und Interessenten 

sind willkommen, der Sitzung beizuwohnen. 

 

Am 28. November 2023 um 18.00 Uhr findet die Ordentliche 

Mitgliederversammlung für FWJB statt. Bei FWJB haben alle Mitglieder, 

die vor 2016 ihre Mitgliedschaft aufgenommen haben, sowie Mitglieder, 

die jetzt aktuell das Antragsformular für FWJB noch unterzeichnen, ein 

Stimmrecht. Alle anderen (auch Gast-)Mitglieder von WJB sind 

willkommen, der Sitzung beizuwohnen. Vor der Versammlung wird es 

eine kurze Informations-Runde zu diesem Thema geben, falls es noch 

Beratungsbedarf gibt. 

Da diese Angelegenheit sicherlich bei dem ein oder anderem von euch - 

sei es langjähriges Fördermitglied, oder ganz neu dabei - Fragen 

aufwerfen wird, bieten wir euch noch vor der Mitgliederversammlung am 

01.11.2023 um 18.00 Uhr einen digitalen Gesprächstermin an. Wenn du 
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Interesse hast daran teilzunehmen, melde dich bitte über die 

Geschäftsstelle oder bei VerbandOnline an, um die Zugangsdaten zu 

erhalten. 

Wir bitten für alle Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und hoffen 

auf dein Verständnis und deine Unterstützung bei dem weiteren 

Vorgehen.  

Vielen Dank. 

 

 

____________________________________ 

Sina Lotter (für den Vorstand 2023) 

 

____________________________________ 

Daniel Brugger (Vorstandsvorsitz 2023)                                                                     

 

_____________________________________ 

Claudia Spengler (Geschäftsführung) 

 
 
 

https://intern.wjb.de/?veranstaltung=14382&dialog=1

